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1 Textliche Festsetzungen

1.1 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 Abs. 4 BauNVO)

Es gilt eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4.

1.2 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

1.2.1 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sind in lockerer Anordnung einheimische, standortgerechte Laubsträucher
und Laubbäume oder regionaltypische Hochstamm-Obstbäume anzupflanzen und dauerhaft
zu erhalten. Blühende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen
eingestreut werden. Bei Abgang sind entsprechende Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.2.2 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen mit standortgerech-
ten Arten vorzunehmen; hierbei ist eine Verschiebung der Baumpflanzungen von bis zu 5 m
gegenüber den zeichnerischen festgesetzten Standorten der zu erhaltenden Laubbäume zu-
lässig.

1.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sind durch eine ein- bis zwei-
schürige Mahd oder Beweidung mit kurzer Standzeit als Extensivgrünland zu entwickeln.

1.4 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Den zulässigen Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft werden als Ausgleich die festge-
setzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ zugeordnet.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Zulässig sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen und einer Neigung von ma-
ximal 45°. Für Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer
sind abweichende Dachformen und Dachneigungen zulässig.
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2.1.2 Zur Dacheindeckung von Dächern mit einer Neigung ab 10° sind Tonziegel, Dachsteine oder
sonstige nicht glänzende Materialien in den Farbtönen Rot, Braun und Anthrazit zulässig.
Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie von Dachbegrü-
nungen bleibt unberührt.

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

3.1 Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Nidda in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-
wiesen.

3.2 Vorgartensatzung

Auf die Satzung über die Gestaltung und Einfriedung der Vorgärten der Stadt Nidda in der
jeweils rechtsgültigen Fassung wird hingewiesen.

3.3 Gebäudeenergiegesetz

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin
enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-
schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme,
Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-
wiesen.

3.4 Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige
im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-
tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).

3.5 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete

3.5.1 Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Plankarte 1 in der Schutzzone IIIB des festge-
setzten Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserwerke Kohden, Orbes und Rainrod. Auf
die in der entsprechenden Schutzgebietsverordnung vom 23.03.1987 (StAnz. Nr. 19/1987,
S. 1112) enthaltenen Ge- und Verbote wird hingewiesen.
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3.5.2 Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Plankarte 1 und 2 innerhalb der quantitativen
Heilquellenschutzzone D sowie der qualitativen Heilquellenschutzzonen IV des festgesetz-
ten Heilquellenschutzgebietes Bad Salzhausen. Auf die in der entsprechenden Schutzge-
bietsverordnung vom 09.11.1992 (StAnz. Nr. 45/1992, S. 2836) enthaltenen Ge- und Ver-
bote wird hingewiesen.

3.6 Entwässerung und Verwertung von Niederschlagswasser

3.6.1 Auf die Entwässerungssatzung (Rumpfsatzung) des Zweckverbandes Oberhessische Ver-
sorgungsbetriebe (ZOV) in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hingewiesen.

3.6.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

3.6.3 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).

3.7 Schutz vor Oberflächenwasser und Starkregenereignissen

Gebäude sollten bis mindestens 25 cm über der Geländeoberkante so gestaltet sein, dass
infolge von Starkregen oberflächig abfließendes Wasser nicht eindringen kann. Zudem wird
die Anlage von Abfanggräben zur schadlosen Ableitung von Oberflächenwasser empfohlen.

3.8 Vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz

3.8.1 Bei der Umsetzung der Planung und Baudurchführung sind die einschlägigen Vorgaben und
Normen sowie insbesondere die vom Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat herausgegebenen Merkblätter „Bodenschutz für
Bauausführende“ und „Bodenschutz für Häuslebauer“ sowie die DIN-Vorschriften DIN 19639
„Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 18915 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ und DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Ver-
wertung von Bodenmaterial“ zu beachten.

3.8.2 Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden, ist
das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV, Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41.5,
Bodenschutz, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt am Main, zu beteiligen.
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3.9 Schutz und Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen

Gesunder Baumbestand ist zu erhalten, sofern er nicht unmittelbar durch Baumaßnahmen
betroffen ist. Der zu erhaltende Bewuchs ist während Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz
von Bäumen, Gehölzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ durch ent-
sprechende Schutzmaßnahmen vor Beschädigung oder sonstigen Beeinträchtigungen des
Kronen-, Stamm- und Wurzelraumbereiches zu schützen. Dies gilt auch für Bäume, die nicht
auf den Baugrundstücken stehen.

3.10 Pflege und Bewirtschaftung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

3.10.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist das Schnittgut
abzutransportieren. Der Einsatz von Düngern, Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden so-
wie die Lagerung von Heuballen oder Wirtschaftsdünger ist auf der gesamten Maßnahmen-
fläche unzulässig.

3.10.2 Sofern zur Herstellung des Extensivgrünlands keine Verwendung von Mahdgut oder Heu-
drusch erfolgt, ist nur Wildsaatgut aus zertifizierter regionaler Herkunft zulässig; der zustän-
digen Unteren Naturschutzbehörde sind entsprechende Nachweise zur Herkunft des ver-
wendeten Saatgutes vorzulegen.

3.10.3 Im Zuge der Bewirtschaftung ist eine Rotationsbrache (Altgrasstreifen) im Umfang von 5 bis
10 % der gesamten Maßnahmenfläche vorzusehen und demnach mindestens ein jährlich
wechselnder Brachestreifen oder eine Brachfläche parallel zur Bewirtschaftungsrichtung (al-
ternativ auch mehrere schmale Streifen oder angepasst an die Geometrie des Grundstücks)
auf der Fläche zu belassen. Der Streifen wird im Brachejahr nicht gemäht und im Folgejahr
wieder entsprechend bewirtschaftet; die Lage ist mindestens alle zwei Jahre zu wechseln.

3.11 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Anforderungen

Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschä-
digung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (§ 7
Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere,

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-
schützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen,

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu
kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind,

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.)
durchzuführen,
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d) Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Abrissarbeiten durch
einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren.
Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45
Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde
zu beantragen.

3.12 Hinweise zur Eingriffsminimierung

3.12.1 Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von
maximal 2.700 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden. Leuchten für die Außenbe-
leuchtung, insbesondere Wandleuchten, sind so einzusetzen, dass das Licht nur nach unten
abstrahlt. Treppen- und Gehwegbeleuchtung soll ebenfalls nur nach unten auf die zu be-
leuchtenden Flächen strahlen; dabei sind möglichst niedrige Lichtpunkthöhen zu wählen. Auf
die Anstrahlung von Bäumen und Sträuchern ist zu verzichten. Flache LED-Strahler sind zur
Vermeidung von Blendwirkungen horizontal und nicht aufgeneigt zu montieren. Auf den Ein-
satz von rundum strahlenden Deko-Leuchten (Kugel-Leuchten, Solar-Kugeln) ist zu verzich-
ten. Die Beleuchtungsdauer ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder auf
kurze Beleuchtungszeiten einzuschränken. Bewegungsmelder sind so zu montieren, dass
sie nur ansprechen, wenn das Licht tatsächlich benötigt wird. Im Übrigen wird auf die ein-
schlägigen Regelungen des § 35 Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege
der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz – HeNatG) verwiesen.

3.12.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter
oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr
als 20 m² gemäß § 37 Abs. 2 HeNatG in der Regel unzulässig ist. Zudem sind gemäß § 37
Abs. 3 HeNatG bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflä-
chige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar
sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird.


